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EBS-MediationsService Mediationsordnung Präambel Der EBS-MediationsService steht allen Studierenden der EBS Universität für Wirtschaft und Recht offen. Wir unterstützen die Studierenden auf Wunsch bei der Konfliktlösung. Ihre Zeit und Konzentration sollen dem Studium zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollen sie Mediation als effiziente und zukunftsorientiere Methode der Streitbeilegung erfahren und auch für ihre berufliche Laufbahn als adäquates Mittel rezipieren.



Mediationsordnung



§ 1 Anwendungsbereich Diese Mediationsordnung ist anwendbar für Streitigkeiten zwischen Studierenden der EBS Universität sowie zwischen Gruppen von Studierenden.



§ 2 Einleitung und Beginn Sind sich die Parteien einig, dass sie auf die Unterstützung des EBS-MediationsServices zugreifen wollen, wenden sie sich mit einem gemeinsamen Antrag an den Ansprechpartner des EBS-MediationsServices (s. www.ebs-finanzakademie.de/wirtschaftsmediation/mediationsservice.cfm bzw. https://www.ebs.edu/index.php?id=Wirtschaftsmediation ). Der Antrag enthält folgende Daten: - Namen und Kontaktdaten der Parteien - Kurze Beschreibung des dem Konflikt zugrunde liegenden Sachverhaltes



§ 3 Benennung des Mediators Die Parteien sind bei der Auswahl und Benennung des Mediators aus dem Pool der Mediatoren des EBSMediationsServices frei. Soweitnicht anders vereinbart erfolgt die Mediation durch zwei Mediatoren in einer Co-Mediation. Sollten die Parteien sich auf keine Mediatoren festlegen, empfiehlt der EBS-MediationsService die Mediatoren.



§ 4 Verbindliche Grundsätze der Mediation 4.1. Rolle der MediatorIn Die MediatorInnen leiten die Mediationssitzungen und achten auf die Einhaltung der Regeln des Mediationsverfahrens, die zu Beginn der ersten Sitzung noch einmal gemeinsam festgelegt werden



4.2 Beendigung des Verfahrens Das Verfahren ist beendet, • •



wenn eine den Streit beendende Vereinbarung abgeschlossen ist, oder wenn eine Teilvereinbarung erzielt ist und die Parteien das Verfahren nicht fortsetzen wollen, oder • wenn es mindestens eine Partei oder mindestens ein MediatorIn gegenüber den anderen Beteiligten die Mediation für gescheitert erklärt, • wenn das Mediationsverfahren nach dessen Beginn über einen Zeitraum von drei Monaten nicht betrieben wird. Das Mediationsverfahren wird nicht betrieben, wenn weder eine schriftliche Vorklärung noch ein Vorgespräch noch eine Mediationssitzung stattfinden. Die MediatorInnen können das Verfahren für beendet erklären, wenn sie den Auftrag als nicht mehr realisierbar erachten. Die Parteien können die MediatorInnen jederzeit einvernehmlich entlassen. Der Mediator stellt die Beendigung des Verfahrens schriftlich fest. 4.3 Neutralität und Allparteilichkeit der MediatorInnen Als MediatorIn darf nicht tätig werden, wer eine der Parteien vor Beginn des Verfahrens im Zusammenhang mit dem Streitstoff beraten oder vertreten hat. Wünschen alle Konfliktbeteiligten ausdrücklich und in Kenntnis der Vorbefassung ein Tätigwerden der MediatorInnen, ist dieses möglich. Allparteilich bedeutet: Die MediatorInnen fühlen sich der Beachtung von Interessen, Bedürfnissen und Befindlichkeiten aller Konfliktparteien in gleicher Weise verpflichtet. 4.4. Vertraulichkeit Die MediatorInnen behandeln die Tatsache der Durchführung der Mediation sowie alle im Rahmen der Mediation bekanntgewordenen Informationen streng vertraulich. Sie verpflichten sich zur umfassenden Verschwiegenheit. Die MediandInnen verpflichten sich, die MediatorInnen niemals als Zeugen in einem Zivilprozess zu benennen. Mit Abschluss des Mediationsvertrages räumen alle Beteiligten den MediatorInnen ein Zeugnisverweigerungsrecht ein.



4.5 Protokolle Der Mediator ist nicht verpflichtet, ein Protokoll zu führen. Beginn und Ende der Mediation werden dokumentiert. 4.5 Öffentlichkeit Das Mediationsverfahren ist nicht öffentlich.



§ 5 Ort der Mediation Die Mediationssitzungen finden in den Räumen der EBS statt. Sollten die Parteien einen anderen Ort bestimmen, sind anfallende Kosten für Räumlichkeiten sowieAn- bzw. Abreise von den Parteien zu tragen.



§ 6 Kosten Das Verfahren ist für Studierende der EBS Universität pro bono.



§ 7 Haftung Jeder MediatorIn, die EBS, ihre Organe und MitarbeiterInnen haften nur für vorsätzliches Fehlverhalten.



Oestrich-Winkel, 14.02.2015



Ergänzungen zur Mediationsordnung: Die Mediationsordnung ist zugeschnitten auf Mediationen zwischen Studierenden der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Da in diesem Kreis eine breite Kenntnis des Mediationsverfahrens nicht als bekannt vorausgesetzt werden kann ist folgende Checklist bei gefügt, die Punkte definiert, die mit den Studierenden besprochen werden sollten.



Checkliste a. Die Konfliktparteien können - und sollen in entsprechenden Fällen - mit den MediatorInnen erörtern, dass das Tätigwerden mehrerer MediatorInnen sinnvoll oder gar notwendig ist (Co-Mediation). Die Prozessbegleitung in Co-Mediation führt in der Regel zu einer signifikanten Verkürzung der Mediationsdauer sowie einer deutlichen Verbesserung der Qualität beitragen. b. Ohne die Mitwirkung der Konfliktparteien kann eine Mediation in der Regel die gewünschte Veränderung nicht bewirken. Die MediatorInnen sollen mit den Konfliktparteien vor Beginn des Mediationsprozesses erörtern, was diese Mitwirkungspflicht konkret bedeutet. c. Der Mediationsvertrag kann mündlich und schriftlich geschlossen werden. Im Interesse der Verhinderung von Kommunikationsdefiziten ist der Abschluss des Vertrages in Schriftform zu prüfen. d. Die MediatorInnen sollen in Abstimmung mit den Parteien für optimale Rahmenbedingungen Sorge tragen. e. Die MediatorInnen sollen die ungefähre Dauer des begleiteten Prozesses einschätzen und mit den Parteien prüfen, ob die notwendigen Termine in sinnvollen Zeitabständen gefunden werden können; ggf. sollen die voraussichtlichen notwendigen Termine zu Beginn festgelegt und für alle Beteiligten verbindlich vereinbart werden. f. Die MediatorInnen sollen grundsätzlich während des Verfahrens mit keiner der Parteien in einer anderen Verbindung stehen. Eine Ausnahme ist dann gegeben, wenn allen Beteiligten diese Verbindung bekannt ist und sie den MediatorInnen das notwendige Vertrauen entgegen bringen. h. Die Vertragsparteien sollen sich darüber verständigen, was nach Abschluss des Mediationsverfahrens mit wechselseitig überlassenen Unterlagen und während der Mediation angefertigten Aufzeichnungen und Kopien passieren soll. Auf den Grundsatz der Verschwiegenheit der MediatorInnen ist dabei zu achten. i. Eine abschließende Vereinbarung soll möglichst (hand-)schriftlich von den Konfliktparteien persönlich verfasst und abschließend von allen Beteiligten unterzeichnet werden. j. Die Beteiligten sollen sich vor Abschluss der Mediation darüber verständigen, ob und ggf. wann ein Bilanzgespräch stattfinden soll, in dem gemeinsam reflektiert wird, ob die getroffene Vereinbarung unverändert Bestand haben kann/soll.
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